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mit demselben bis zum . . ten . . . 18 . . bei
dem . . . . . .  Amte zu . . . . . eintreffen.

(Ort ) Zen . . ten . 18 . .
(1, . 8 .) (Xame lies ^ mts .)

Die 8clirikt in lateiniselren

likttern äient als Leis ^iel Zen llin-
stänüen nucli.

S ) Bekanntmachung des Ĉonsistoriums
vom IS . Febr . , publ . den 17 . Febr.
1838.

Das Consistorium wird künftig diejenigen Vorschriften
Eingaben , welche bisher bei ihm durch Anwälde ^ bei ^emsel-
eingereicht werden mußten , auch dann annehmen , ^ n.
wenn solche von den Supplicanten selbst oder
von einer Person concipirt sind , welche von der
Großherzoglichen Regierung zur Anfertigung der
an die oberen Administrativbehörden gerichteten
Eingaben concessionirt ist.

Bei Einreichung der an das Consistorium
gerichteten Vorstellungen , Gesuche oder Beschwer¬
den sind übrigens die Vorschriften der Bekannt¬
machung der Großherzoglichen Regierung vom
9 ./13 . Dec . 1886 . genau zu beachten.
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